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Hoher Landtag!

Das Marchfeldkanalsystem ist in seiner Grundausstattung im w
Bund getragene Errichtungsgesellschaft Marchfeldkanal hat di
gemäß § 15 Marchfeldkanalgesetz an die vom Land NÖ errich
allen Rechten und Pflichten zu übergeben. Damit hat die Erric
Aufgabe erfüllt und kann aufgelöst werden.

Die nunmehrigen Abänderungen und Ergänzungen des Syndik
Ergebnis der Verhandlungen zwischen dem Bund und dem La
Die aus dem Syndikatsvertrag zwischen dem Bund und dem L
Zuschüsse des Bundes zum laufenden Betrieb zeitlich und ihr
eindeutig definiert.

Die Forderungen des Landes, voll funktionstüchtige Anlagen z
wasserrechtlichen Bewilligung der Versickerungsanlagen erfül
Ausstieg aus dem Kooperationsmodell nach Erfüllung seiner ü
zweckmäßig.

Im Interesse einer effizienten Weiterführung dieses für das Lan
bedeutsamen Projektes beehrt sich die NÖ Landesregierung d
Der Hohe Landtag wolle die Vereinbarung gemäß Artikel 15a B
und dem Land Niederösterreich, mit der der Syndikatsvertrag 
Österreich (Bund) und dem Land Niederösterreich betreffend d
Betrieb eines Marchfeldkanales geändert und ergänzt wird, ge

NÖ Landesregierung
D i p l .  I n g .  P l a n k
Landesrat

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung
Landtag von Niederösterreich
Landtagsdirektion
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